
Anlage 6 zu TOP Satzung Dohrgaul (3. Änd.)

Anlage 6 zu TOP Satzung Dohrgaul (3. Änd.)



Anlage 6 zu TOP Satzung Dohrgaul (3. Änd.)

Anlage 6 zu TOP Satzung Dohrgaul (3. Änd.)



Oberbergischer Kreis  Der Landrat 

Dohrgaul-OBK.doc 
Kreissparkasse Köln Sparkasse Gummersbach-Bergneusta dt Postbank Köln Telefon (0 22 61) 88-0* 
Kto.  0 341 000 109 Kto.  190 413 Kto.  456-504 Telefax (0 22 61) 88-6123 
BLZ  370 502 99 BLZ  384 500 00 BLZ  370 100 50 Telex 8 84 418 
    
Bitte beachten Sie: Wir haben gleitende Arbeitszeit. Sie erreichen uns am besten telefonisch 
 montags - freitags von 8.30 - 12.00 Uhr und  montags - donnerstags von 14.00 - 15.30 Uhr 
 

Besuchszeiten: Mo. - Fr.  8.00 - 12.00 Uhr, Mo. - Do. 13.00 - 16.00 Uhr und nach Vereinbarung 

 
 
 
 

Amt für Kreis- und Regionalentwicklung – Amt 61 
Dienstgebäude: Moltkestraße 34 
 51643 Gummersbach 
 
è  Sie erreichen das Dienstgebäude mit den Buslinien 
 des Verkehrsverbundes Rhein-Sieg, Haltestelle 
 Rathaus. 
è  Zum Parken nutzen Sie bitte die Parkmöglichkeiten am 
 Kreishaus und die Parkhäuser in unmittelbarer Umgebung 
 des Dienstgebäudes

Oberbergischer K reis - Der Landrat - 51641 Gummersbach 

      
Stadt Wipperfürth 
Der Bürgermeister 
Altes Stadthaus, Marktplatz 15 
 
51688 Wipperfürth

 
Auskunft erteilt: Herr Kütemann      
Zimmer-Nr.:       
Geschäftszeichen: 61.1      
Durchwahl:   
 Tel. (0 22 61) 88- 6112      
 Fax (0 22 61) 88- 6123 
 
Datum: 01.08.08     

 
3. Änderungssatzung über die Festlegung der Grenzen des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles 
Dohrgaul 
Ihr Schreiben vom 27.06.08, Az.: II 61-AL 
 
Die Untere Bodenschutzbehörde weist auf Folgendes hin: 
Nach Auswertung der Digitalen Bodenbelastungskarte ist davon auszugehen, dass für den Ände-
rungsbereich I bestimmte Schadstoffe die Vorsorgewerte nach BBodSchV im Oberboden über-
schritten werden. Eine Überschreitung der Prüf- und Maßnahmenwerte nach BBodSchV, wodurch 
eine Gefahrensituation zu erwarten wäre, liegt nicht vor. Um Flächen, auf denen die Vorsorgewer-
te bislang nicht überschritten werden, vor Schadstoffeinträgen zu schützen, sollte der im Plange-
biet im Rahmen von Baumaßnahmen abgeschobene und ausgehobene Oberboden auf den 
Grundstücken verbleiben. 
Im Bereich des Plangebietes Änderungsbereich II und III liegen gem. der Kartierung des Geologi-
schen Landesamtes von 1998 als besonders schutzwürdige Böden sogenannte Böden mit regional 
hoher Bodenfruchtbarkeit vor. Diese Böden entsprechen gem. den Vorschlägen der Unteren Bo-
denschutzbehörde zur Einrichtung von Ökokonten im Rahmen der Bauleitplanung den Böden der 
Kategorie I. Daher wird als Ausgleich für die Inanspruchnahme dieser Flächen die Beachtung der 
oben genannten Vorschläge zu den dort aufgeführten Ausgleichsmaßnahmen empfohlen. 
 
Maßnahmen im Kreisstraßenbereich bitte ich direkt mit dem Kreistiefbauamt abzustimmen. 
 
Ich weise darauf hin, dass die Stadt für eine ausreichende Löschwasserversorgung in den Ände-
rungsbereichen zuständig ist. 
 
Nach Rechtskraft des Satzungsänderungsbereiches bitte ich um Zusendung eines entsprechenden 
Exemplars mit Anlagen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
Kütemann 
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